
Qualitätsbericht der KV Brandenburg 2007 
4.    Qualitätssicherung von A bis Z 

 
4.11  Langzeit-EKG-Untersuchung  
 
 
Eingehende Kenntnisse des Arztes in der Elektrokardiographie (EKG) sind Vorraussetzung 
für die Durchführung von Langzeit-elektrokardiographischen Untersuchungen (Langzeit-
EKG) um auch seltene Rhythmusstörungen unter erschwerten Bedingungen erkennen zu 
können. Nur Ärzte, die entsprechende fachliche und apparative Voraussetzungen 
nachweisen können, dürfen Langzeit-EKG-Untersuchungen im Rahmen der 
vertragsärztlichen Versorgung durchführen.  
 
 

 

Genehmigungs-
vorbehalt 

 

Eingangsprüfung/ 
Kolloquium 

 

Frequenzregelung  

Rezertifizierung  

Praxisbegehungen/ 
Hygieneprüfung 

 

Einzelfallprüfung durch 
Stichproben/  
Dokumentationsprüfung 

 

Vereinbarung von  
Qualifikationsvoraussetzungen  
zur Durchführung von  
Langzeit-elektrokardiographischen 
Untersuchungen  
Rechtsgrundlage: § 135 Abs. 2 SGB V 
Gültigkeit: seit 1.4.1992 

obligate Fortbildungen/ 
Teilnahme 
Qualitätszirkel 

 

Genehmigungen 
Anzahl Ärzte mit Genehmigung nur zur 
Aufzeichnung, Stand 31.12.2007 

88 

Anzahl Ärzte mit Genehmigung zur 
Aufzeichnung und Auswertung, Stand 
31.12.2007 

311 

Anzahl beschiedene Anträge 28 
- davon Anzahl Genehmigungen 28 
Anzahl Kolloquien (Antragsverfahren) 0 
Anzahl Widerrufe  
von Abrechnungsgenehmigungen 

0 

Anzahl Rückgabe/Beendigung  
der Abrechnungsgenehmigung 

0 
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